FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20090803_d_zg_u_01 vom 3. August 2009
FINMA Versicherungsrecht, 2009-08-03, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20090803_d_zg_u_01
FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20090803_d_zg_u_01 du 3 août 2009
IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20090803_d_zg_u_01 del 3 agosto 2009
Erwägungen
E. 1
Der Kläger wohnt in der Gemeinde Risch, die Beklagte hat ihren Sitz in Basel. Gemäss Art. 20 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Beklagten für die freiwillige Unfall- versicherung für die Mitarbeiter und Pensionierten der
(KB 1) steht dem Versicherungsnehmer, den Versicherten oder den Anspruchsberechtigten wahlweise der ordentliche Gerichtsstand oder ihr schweizerischer Wohnsitz zur Verfügung. Gestützt auf diese vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Gerichtsstand in Zivilsa- chen vom 24. März 2000 (GestG) geschlossene Gerichtsstandsvereinbarung ist das Kan- tonsgericht Zug in örtlicher Hinsicht zur Beurteilung der vorliegenden pnvatversicherungs- rechtlichen Streitigkeit zuständig (vgl. KB 1-2 i.V.m. Art. 39 GestG). Die sachliche Zustän- digkeit des Kantonsgedchts Zug ergibt sich aus § 10 GOG.
E. 2
Der Kläger stützt seine Forderung über ein Invaliditätskapital von CHF 162'870.- nebst Akzessoden auf den am 10. März 1987 mit der Beklagten abgeschlossenen Vertrag über die freiwillige Unfallversicherung für die Mitarbeiter und Pensionierten der
Inhalt dieses Versicherungsvertrages sind Leistungen, welche über die im Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG) statuierten Leis- tungen hinausgehen. Sie sind daher pdvatrechtlicher Natur und unterstehen den Bestim- mungen des VVG (Kieser, Schweizensches Sozialversicherungsrecht, Zünch/St. Gallen 2007, N 20 zu Kapitel 1). Gegen diesen Anspruch des Klägers hat die Beklagte die Einrede der Verjährung erhoben, worüber nachfolgend zu befinden ist.
E. 3
Gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG verjähren Forderungen aus dem Versicherungsvertrag in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet. In den Anwen- S F. F. S.
Seite 8/17 dungsbereich von Art. 46 Abs. 1 VVG fallen sämtliche vertraglichen Ansprüche zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer, mithin insbesondere die vorliegend zu beurteilende Versicherungsleistung in Form eines Invaliditätskapitals (Graber, Basler Kommentar, Basel 2001, N 3 zu Art. 46 VVG). Im Unterschied zu Art. 130 OR, nach welchem die Verjährungs- frist mit der Fälligkeit der Forderung zu laufen beginnt, ist nach Art. 46 Abs. 1 VVG der Eintritt der Tatsache massgebend, welche die Leistungspflicht des Versicherers begründet. Auslö- sendes Moment ist somit nicht die Fälligkeit des Versicherungsanspruches oder der Zeit- punkt, in dem der Anspruchsberechtigte vom Schaden oder von der die Leistungspflicht be- gründenden Tatsache Kenntnis erhält (BGE 5C.185/2003 E. 2; Graber, a.a.O., N 5 zu Art. 46 VVG; BGE 68 I1110; BGE 42 II 681). Bei der leistungsbegründenden Tatsache ist je nach Leistungen aus verschiedenen Versicherungskategorien zu unterscheiden. Die in Art. 46 Abs. 1 VVG gemeinte Leistungspflicht entspricht klarerweise derjenigen des Versicherers auf Ausnchtung der Leistungen, welche aufgrund des versicherten Ereignisses vereinbart wor- den sind; die Tatsache, die sie entstehen lässt, ist somit die Verwirklichung der Gefahr. Wenn in Unfallversicherungsverträgen eine Deckung für den Invaliditätsfall vorgesehen ist, so lässt daher nicht schon der Unfall als solcher die Leistungspflicht entstehen, sondern erst der Eintritt der Invalidität als versichertem Ereignis. Solange nämlich aus dem Unfall keinerlei Invalidität resultiert, braucht der Versicherer nicht zu leisten. Die Verjährungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG für Ansprüche aus Unfallversicherungsverträgen bezüglich Invalidität beginnt daher nicht am Tag des Unfalls, sondern ab dem Zeitpunkt an zu laufen, in dem die Invalidität des Versicherten als sicher angenommen werden kann; der Fnstenlauf für die Ver- jährung einer Invaliditätsentschädigung beginnt entsprechend mit dem Tag, an welchem feststeht, dass eine Invalidität vorhanden ist. Der Eintritt der Invalidität ist nicht immer einfach zu bestimmen und hängt oft von der Wirksamkeit therapeutischer Vorkehren zur Heilung o- der Milderung der Gesundheitsschädigung ab. Erst wenn der Zustand des Unfallopfers mit derartigen Massnahmen nicht mehr verbessert werden kann, ist der Zustand der Invalidität erreicht. Dieser wird in Art. 88 VVG als voraussichtlich bleibende Beeinträchtigung der Er- werbsfähigkeit infolge eines Unfalls umschdeben. Nicht entscheidend für den Beginn der Verjährung ist hingegen die Kenntnis der Invalidität seitens des Ansprechers, dies im Gegen- satz zu den Regelungen in Art. 60 OR und Art. 83 Abs. 1 SVG. Der Zeitpunkt, in dem die Verjährungsfnst nach Art. 46 Abs. 1 VVG zu laufen beginnt, ist nämlich auf objektive Weise festgelegt (BGE 5C.78/2005 E. 2.1; BGE 5C.250/2000 E. 2b; BGE 118 II 447 [= Pra 1994 Nr. 120] E. 2b, S. 454 f.; Weber, in: Münch/Geiser [Hrsg.], Schaden - Haftung - Versiche- rung, Basel 1999, N 4.124). Nicht erfordedich für den Beginn der Verjährungsfnst ist letztlich, dass im Zeitpunkt, in dem die Invalidität des Versicherten als sicher anzunehmen ist, schon Gewissheit über die Höhe des Invaliditätsgrades besteht (Graber, a.a.O., N 10 zu Art. 46 VVG).
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E. 4
Gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG begann die zweijährige Verjährungsfnst bezüglich des Versiche- rungsanspruchs des Klägers auf das Invaliditätskapital gemäss Art. 8 lit. A AVB mit Eintritt der Tatsache zu laufen, welche die Leistungspflicht der Beklagten als Versicherung begrün- det. Vorliegend begann der Lauf der Verjährungsfnst daher zu dem Zeitpunkt, in dem die In- validität des Klägers objektiv als sicher angenommen werden konnte. Im MEDAS-Gutachten vom 27. September 2000 wurde festgehalten, dass der Kläger sowohl in seiner angestamm- ten als auch in einer anderen Tätigkeit voll arbeitsunfähig und keine relevante Verbesserung seines Gesundheitszustandes und seiner Arbeitsfähigkeit zu erwarten sei (BB 1, S. 21). Das Vodiegen einer Invalidität des Klägers - und damit der Eintritt der leistungsbegründenden Tatsache - stand mithin spätestens mit dem MEDAS-Gutachten vom 27. September 2000 sicher fest. Dabei reicht es aus, dass ein Arztbericht von einer bleibenden Invalidität spricht, damit die Verjährung zu laufen beginnt (BGE 5C.78/2005; HAVE 4/2005, S. 350). Die Verjäh- rungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG begann daher am 28. September 2000 zu laufen, und die Verjährung trat mangels rechtzeitiger Unterbrechungsmassnahmen seitens des Klägers zwei Jahre später am 28. September 2002 ein. Die Forderung des Klägers auf ein Invalidi- tätskapital gemäss Art. 8 lit. A AVB war folglich bei Klageanhebung am 11. Februar 2008 be- reits verjährt.
E. 5
Der Kläger wendet dagegen ein, die Beklagte könne sich für die Erhebung der Verjährungs- einrede nicht auf Art. 46 Abs. 1 VVG berufen, da diese Bestimmung durch Art. 8 AVB dero- giert werde. Gemäss Art. 21 AVB würden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes nämlich vorgehen und dieses nur subsi- diär gelten. Auch die Beklagte habe sich in ihrem Schreiben vom 22. November 2006 in ers- ter Linie auf Art. 8 AVB für die Erhebung der Verjährungseinrede berufen (KB 20). Weder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen generell noch in Art. 8 AVB im Speziellen wer- de eine Verjährungsfrist stipuliert; indessen werde die Fälligkeit des Invaliditätskapitals gere- gelt. Die Fälligkeit des Invaliditätskapitals trete gemäss Art. 8 lit. G Abs. 1 AVB erst ein, wenn die voraussichtlich bleibende Invalidität feststehe und allfällige Taggeldzahlungen aufgehört hätten. Die Beklagte habe dem Kläger bis zum 31. Dezember 2006 Taggelder ausgerichtet, weshalb das Invaliditätskapital erst am 1. Januar 2007 fällig geworden sei. Vor Eintritt der Fälligkeit könne jedoch gemäss Art. 130 CR die Verjährung gar nicht zu laufen beginnen. Im Zeitpunkt der Klageanhebung sei die Verjährungsfnst daher noch nicht abgelaufen gewesen. Gemäss Art. 98 VVG, welcher die Bestimmung von Art. 46 VVG als relativ zwingend, d.h. nicht zu Ungunsten des Versicherten abänderbar, erklärt, sind die Parteien grundsätzlich be- fugt, die Verjährungsfnst gemäss Art. 46 VVG in den Allgemeinen Versicherungsbedingun- gen länger auszugestalten oder ihren Beginn zu einem späteren Zeitpunkt eintreten zu las- sen (Graber, a.a.O., N 36 zu Art. 46 VVG). Den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die freiwillige Unfallversicherung für die Mitarbeiter und Pensionierten der S.
Seite 10/17 Ausgabe L 07; KB 1) lässt sich indessen keine explizite Klausel bezüglich einer Änderung der in Art. 46 VVG vorgesehenen Verjährungsfnst entnehmen. Sofern der Kläger eine solche vertragliche Derogation von Art. 46 Abs. 1 VVG nunmehr implizit aus Art. 8 lit. G Abs. 1 AVB herleiten will, gehen seine Übedegungen fehl. Art. 8 lit. G Abs. 1 AVB trägt die Überschrift "Fälligkeit" und bestimmt, dass das Invaliditätskapital fällig wird, sobald die voraussichtlich bleibende Invalidität feststeht und allfällige Taggeldzahlungen aufgehört haben. Zwischen Verjährung und Fälligkeit eines Versicherungsanspruches muss indessen klar unterschieden werden. Wie unter Erwägung 3 ausgeführt, beginnt die Verjährungsfrist gemäss Art. 46 VVG mit dem Eintritt der die Leistungspflicht des Versicherers auslösenden Tatsache, also des versicherten Risikos. Dieses versicherte Risiko stellt im vorliegenden Fall die bleibende Invalidität des Beklagten dar. Die Fälligkeit richtet sich hingegen grundsätzlich nach Art. 41 Abs. 1 VVG und tritt vier Wochen nach dem Zeitpunkt ein, in welchem der Ver- sicherer Angaben erhalten hat, aus denen er sich von der Richtigkeit des Anspruches über- zeugen kann. Der Beginn der Verjährungsfrist ist damit nicht deckungsgleich mit dem Zeit- punkt der Fälligkeit des Versicherungsanspruchs (Graber, a.a.O., N 20 zu Art. 46 VVG). Dem Wortlaut von Art. 8 lit. G Abs. 1 AVB lässt sich nur eine Änderung der Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 VVG betreffend die Fälligkeit des Versicherungsanspruches entnehmen. Fällig wird der Anspruch des Klägers auf das Invaliditätskapital daher erst, sobald die Invalidität feststeht und allfällige Taggeldzahlungen der Beklagten aufgehört haben. Der Wortlaut von Art. 8 lit. G Abs. 1 AVB lässt sich folglich mangels eines notwendigen Zusammenhangs zwi- schen Fälligkeit und Verjährung des Versicherungsanspruches nicht dahingehend auslegen, dass die Parteien mittels der Fälligkeitsbestimmung auch eine vom Gesetz abweichende Re- gelung der Verjährung vereinbaren wollten. Vielmehr sollte offensichtlich lediglich eine von der dispositiven Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 VVG abweichende Regelung der Fälligkeit des Versicherungsanspruches getroffen werden. Darauf deuten sowohl die Überschrift als auch der Wortlaut von Art. 8 lit. G Abs. 1 AVB, welche keinedei erkennbare Verknüpfung mit der Verjährungsregelung enthalten, deutlich hin. Unbehelflich ist daher auch die Berufung des Klägers auf die Bestimmung von Art. 130 Abs. 1 OR, welche die Verjährung grundsätz- lich erst mit Fälligkeit der Forderung beginnen lässt. Art. 130 Abs. 1 OR findet als lex genera- lis im Anwendungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes grundsätzlich keine Anwen- dung, sieht Art. 46 Abs. 1 VVG doch als lex specialis ausdrücklich eine andere Regelung der Verjährung vor (Berti, Zürcher Kommentar, 3. A., Zürich 2002, N 61 und 106 ff. zu Art. 130 OR; vgl. auch BGE 5C.250/2000 E. 2c). Mit der Beklagten ist somit festzuhalten, dass sich der Beginn und die Dauer der Verjährung des Versicherungsanspruches des Klägers nach Art. 46 Abs. 1 VVG richten. Der Kläger wendet weiter ein, Art. 8 lit. A und B AVB würden als Tatsache, welche die Leis- tungspflicht der Beklagten begründe, eine voraussichtlich lebenslängliche Invalidität, welche innert 5 Jahren vom Unfalltage als Folge des Unfalles eintrete und mit dem Grad der Invalidi-
Seite 11/17 tat nach der Gliederskala und der vereinbarten Versicherungssumme sowie der Progression verknüpft sei, statuieren. Es handle sich bei diesem Begriff der Invalidität nicht um denjeni- gen, welcher in Art. 8 ATSG als voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit definiert werde, sondern um eine in den Allgemeinen Ver- sicherungsbedingungen der Beklagten eigens definierte "medizinisch-theoretische Invalidi- tät", welche sich nicht über die Erwerbsunfähigkeit bestimme. Eine Person könne daher nach Art. 8 ATSG invalid sein, nicht aber im Sinne der "medizinisch-theoretischen Invalidität" ge- mäss Art. 8 lit. A AVB und umgekehrt. Das Wissen um eine Invalidität nach Art. 8 ATSG auf- grund eines MEDAS-Gutachtens oder einer Verfügung der IV reiche daher für die Gewissheit der Eintritts der "medizinisch-theoretischen Invalidität" nicht aus. Erst wenn gewiss sei, dass eine voraussichtlich bleibende Invalidität vodiege, welche durch die Gliederskala in Art. 8 lit. B AVB definiert werde, sei die Tatsache bekannt, welche die Leistungspflicht der Beklag- ten begründe und die Verjährungsfrist nach Art. 46 Abs. 1 VVG auslöse. Dies sei vorliegend frühestens am 22. November 2006 der Fall gewesen. Grundlage des Versicherungsverhältnisses zwischen den Parteien bilden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Beklagten (KB 1; vgl. Art. 1 AVB). Die massgeblichen Be- stimmungen zum strittigen Invaliditätskapital finden sich in Art. 8 Ht. A AVB: "Tritt als Folge eines Unfalles innert 5 Jahren, vom Unfalltage an gerechnet, eine voraussichtlich lebensläng- liche Invalidität ein, so zahlt die Gesellschaft das Invaliditätskapital aus, welches sich be- stimmt nach dem Grad der Invalidität, der vereinbarten Versicherungssumme und der Pro- gression gemäss lit. C." Weder dieser noch den übrigen Bestimmungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen lässt sich indessen eine vertragsautonome Definition des Invali- ditätsbegriffes entnehmen. Gemäss Art. 21 AVB ist beim Fehlen einer expliziten Regelung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen subsidiär auf die Bestimmungen des Versiche- rungsvertragsgesetzes (VVG), insbesondere Art. 88 Abs. 1 VVG abzustellen (vgl. BGE 5C.78/2005 E. 2.1 ; lien, Basler Kommentar, a.a.O., N 5 und 8 zu Art. 88 VVG). Art. 88 Abs. 1 Satz 1 VVG, der gemäss Art. 98 Abs. 1 VVG nicht zu Ungunsten des Versicherungsnehmers oder Anspruchsberechtigten abgeändert werden darf, lautet folgendermassen: "Wird infolge eines Unfalles die Erwerbsfähigkeit des Versicherten voraussichtlich bleibend beeinträchtigt, so ist die Entschädigung, sobald die voraussichtlich dauernden Unfallfolgen feststehen, auf Grundlage der für den Fall der Invalidität versicherten Summe in Form der Kapitalabfindung auszurichten." Der Inhalt dieser Bestimmung entspdcht im Wesentlichen demjenigen von Art. 8 lit. A AVB. Der Begriff der Invalidität nach Art. 88 Abs. 1 VVG umfasst jede dauernde Beeinträchtigung der körperlichen Integrität, die sich auf die Arbeitstätigkeit des Versicherten auswirkt. Nicht erforderlich ist allerdings, dass der Versicherte als Folge des Unfalles tat- sächlich einen wirtschaftlichen Nachteil edeidet. Gemeint ist vielmehr die Erwerbsunfähigkeit im theoretischen, abstrakten Sinn, die für Durchschnittsfälle, ohne Berücksichtigung des Be- rufs des Versicherten und der konkreten Umstände ermittelt wird. Der Versicherungsvertrag,
Seite 12/17 dessen massgeblicher Inhalt in casu in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen stipu- liert wurde, legt die Grundsätze fest, die für die Bemessung dieser Invalidität massgebend sind. Er enthält eine Gliedertabelle (Art. 8 lit. B AVB), welche auf medizinisch-theoretischen Schätzungen, d.h. auf Durchschnittswerten, aufgebaut ist und kasuistisch bestimmte Tatbe- stände der Ganz- oder Teilinvalidität regelt. Die Gliedertabelle berücksichtigt nicht, ob und wie stark sich die Invalidität im Beruf des Invaliden auswirkt und ob er wegen seiner Invalidi- tät tatsächlich einen Schaden erleidet, sei es durch Mehrauslagen oder in Form einer Er- werbseinbusse (BGE 127 III 100 E. 2a, S. 102 f., mit Hinweisen; vgl. auch Maurer, Pnvatver- sicherungsrecht, 3. A., Bern 1995, S. 488 ff.). Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass sich die Invalidität gemäss Art. 8 lit. A AVB - entgegen den Vorbnngen des Klägers - über die Erwerbsfähigkeit definiert. Für die vom Kläger behauptete "medizinisch-theoretische Inva- lidität" ohne Bezug zur Erwerbsfähigkeit bleibt in den Allgemeinen Versicherungsbedingun- gen kein Raum. Es finden sich auch keine Anhaltspunkte in den Allgemeinen Versicherungs- bedingungen, wonach die Parteien eine solche "medizinisch-theoretische Invalidität" abwei- chend von der Regelung in Art. 88 Abs. 1 VVG hätten vereinbaren wollen. Wird wie in casu die Erwerbsunfähigkeit nach Gliedertabellen festgestellt, so beginnt die Verjährungsfnst nach Art. 46 VVG gemäss den Ausführungen unter Enwägung 3 vom Zeitpunkt an zu laufen, an dem die Invalidität des Versicherten als sicher angenommen werden kann (BGE 118 II 447 [= Pra 1994 Nr. 120] E. 2b; Weber, a.a.O., N 4.124). Der Standpunkt des Klägers kann somit auch insoweit nicht geschützt werden.
E. 7
Der Kläger bringt weiter vor, die Beklagte habe aus der UVG-Zusatzversicherung jähdich seine Heilungskosten bezahlt, die einerseits im Zusammenhang mit den notwendigen medi- zinischen Interventionen und andererseits insbesondere als Auslagen für die durch den Un- fall bedingten Transportkosten im Zusammenhang mit Arztbesuchen angefallen seien. Durch die Zahlungen seitens der Beklagten seien allfällige Verjährungsfristen unterbrochen worden. Die Beklagte bestreitet die Erbnngung dieser Leistungen nicht, wendet indessen ein, für jede der einzelnen in der UVG-Zusatzversicherung vereinbarten Leistungskategorien sei ein eige- ner Verjährungsvedauf bzw. Verjährungsbeginn zu beachten. Eine Zahlung könne daher die Verjährungsfrist nur in der von der Zahlung betroffenen Leistungskategorie unterbrechen. Gemäss Art. 135 Ziff. 1 OR wird die Verjährung einer Forderung unterbrochen durch deren Anerkennung von Seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszah- lungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung. Diese Regelung der Unterbrechung von Verjäh- rungsfnsten gilt auch für die Verjährungsfrist von Art. 46 Abs. 1 VVG (Graber, a.a.O., N 23 zu Art. 46 VVG). Als Anerkennung im Sinne von Art. 135 Ziff. 1 OR ist eine Erklärung oder Handlung des Schuldners zu verstehen, mit der dieser gegenüber dem Gläubiger das Be- wusstsein zum Ausdruck bnngt, dass er gegenüber dem Gläubiger eine bestimmte rechtliche Leistungspflicht hat (Berti, a.a.O., N 11 zu Art. 135 OR). So sind beispielsweise Abschlags-
Seite 13/17 Zahlungen Teilzahlungen, die aus der Sicht und nach der Absicht des Schuldners eine Rest- forderung bestehen lassen sollen (Berti, a.a.O., N 25 zu Art. 135 OR). Als Anerkennung kann indessen nur ein Verhalten des Schuldners verstanden werden, das klar und unzweideutig in einer dem Gläubiger erkennbaren Weise das Bewusstsein des Schuldners von der Existenz der Schuld bezeugt (BGE 33 II 225; BGE 84 II 212; vgl. zum Ganzen auch BGE 134 III 591 E. 5, S. 593 ff.). Bei Versicherungsverträgen, welche dem Versicherten bei Eintritt des versi- cherten Risikos mehrere Ansprüche (in casu Heilungskosten und Invaliditätskapital) gegen die Versicherung einräumen, wirkt sich dies dahingehend aus, dass die Ansprüche zwar aus einem einheitlichen Entstehungsgrund herrühren und sich aus derselben Unfallversiche- rungspolice ableiten lassen, doch ihrer Natur und Fälligkeit nach vollkommen verschieden sind. Jede der Leistungen der Versicherung beruht deshalb auf einer besonderen, aus dem Schuldverhältnis hervorgehenden Forderung, die ihr eigenes Schicksal hat. Jeder Anspruch kann selbständig eingeklagt werden. Eine Klage oder Betreibung bezüglich eines Anspru- ches hat somit auch keine unterbrechende Wirkung für die anderen Ansprüche aus der Poli- ce. Nicht anders steht es mit einer freiwilligen Zahlung oder Anerkennung. Denn mit einer solchen Zahlung bekundet der Schuldner nicht den Willen oder das Bewusstsein, darüber hinaus noch mehr, d.h. all das zu schulden, was dem Gläubiger aus dem Unfall allenfalls noch zustehen könnte. Eine solche Zahlung bedeutet also nicht das Eingeständnis einer Restschuld (Urteil des Appellationsgenchts Basel-Stadt vom 27. Oktober 1959, publiziert in: BJM 1959, S. 328 ff., S. 333 f.; Berti, a.a.O., N 29 zu Art. 135 OR; Graber, a.a.O., N 23 zu Art. 46 VVG). Es ergibt sich damit, dass die von der Beklagten aus der UVG-Zusatzversiche- rung erbrachten Leistungen für Heilungskosten die Verjährungsfrist für das Invaliditätskapital nicht unterbrochen haben.
E. 8
Letztlich erachtet der Kläger die Erhebung der Verjährungseinrede seitens der Beklagten als rechtsmissbräuchlich. So hätte die Beklagte, wenn sie sich darauf berufe, der Schaden bzw. die unfallkausale Invalidität sei schon seit langem bekannt gewesen, gestützt auf Art. 8 lit. G Abs. 2 AVB eine Teilleistung erbnngen müssen. Weiter habe die Beklagte den UVG-Basisfall und den UVG-Zusatzfall immer unter der gleichen Fallnummer behandelt und sich gegenüber dem Kläger stets dahingehend geäussert, eine unfallkausale Integritätseinschränkung beste- he nicht bzw. es müssten noch weitere Abklärungen vorgenommen werden und es werde mit der SUVA über eine Übernahme des Falles verhandelt. Zugleich habe ein Vertreter der Be- klagten dem Kläger am 31. Oktober 2001 mitgeteilt, dass alle versicherten Leistungen trotz der für die weiteren Abklärungen notwendigen Zeitabläufe gewahrt bleiben würden. Mit der gleichzeitigen Zahlung der vollständigen Heilungskosten und der Taggelder sei das Vertrau- en des Klägers an das vertragskonforme Verhalten der Beklagten aufrechterhalten und ver- grössert worden. Sie habe beim Kläger damit das Vertrauen erweckt, dass er auf verjäh- rungsunterbrechende Schritte verzichten könne. Trotz der massiven zeitlichen Verzögerun- gen in der Schadensabwicklung durch die Beklagte und trotz ihrer Zusagen über die Gewähr-
Seite 14/17 leistung aller versicherten Leistungen habe sich die Beklagte am 14. November 2006 jedoch auf die Verjährung berufen. Ein solches Vorgehen sei krass rechtsmissbräuchlich, da es das von der Beklagten beim Kläger erweckte Vertrauen, der Fall werde usanzgemäss und ent- sprechend den Zusagen der Beklagten für den Kläger ohne Einbusse von Versicherungsan- sprüchen abgewickelt, getäuscht habe. Die Beklagte bestreitet das Vorliegen eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens und führt an, sie habe zu keinem Zeitpunkt Zusicherungen im Sinne der klägerischen Darstellung ge- macht. Entsprechend bleibe der Kläger auch einen Beweis für die angebliche Zusicherung eines Vertreters der Beklagten vom 31. Oktober 2001 schuldig. Bis ins Jahr 2006 habe der Kläger nämlich mit einer Ausnahme ausschliesslich zum UVG-Basisfall kommuniziert. Das Verhalten der Beklagten habe beim Kläger daher kein Vertrauen, wonach er verjährungs- unterbrechende Massnahmen bezogen auf die Ansprüche aus der Unfallzusatzversicherung untedassen könne, zu erwecken vermocht. Im Weiteren könne es nicht sein, dass eine Schadennummer eines Versicherers den Lauf der Verjährungsfnst bestimme, abgesehen da- von, dass die diesbezüglichen Ausführungen des Klägers weiterhin bestritten seien. Das UVG-Zusatz-Dossier habe selbstverständlich von Anfang an eine eigene Nummer gehabt. In diesem Dossier seien jedoch keine Korrespondenzen ergangen. 8,1 Nach der allgemeinen Regel von Art. 2 Abs. 2 ZGB, wonach der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz findet, darf das Recht der Verjährungseinrede nicht miss- braucht werden. Eine rechtsmissbräuchliche Verjährungseinrede ist namentlich dann denk- bar, wenn der Schuldner den Gläubiger dazu bewogen hat, keine Verjährungsunterbre- chungshandlung vorzunehmen. Arglist seitens des Schuldners ist nicht notwendig; es ge- nügt, wenn er objektiv ein Verhalten gezeigt hat, das den Gläubiger zur Untedassung rechtli- cher Schritte während der Verjährungsfnst bewog (BGE 89 II 263; BGE 69 I1104; Graber, a.a.O., N 30 zu Art. 46 VVG). Versetzt demnach der Versicherer den Versicherten in den Glauben oder belässt er ihn dann, der ihm gemeldete Schadenfall sei gedeckt und der Versi- cherer werde die entsprechenden Versicherungsleistungen erbnngen, und untedässt es der Versicherte im Vertrauen darauf, die Verjährungsfrist zu unterbrechen, so ist die spätere Be- rufung des Versicherers auf die nach Ablauf von zwei Jahren eingetretene Verjährung rechtsmissbräuchlich (Graber, a.a.O., N 30 zu Art. 46 VVG). Als rechtsmissbräuchlich im Sinne eines venire contra factum proprium kann die Erhebung der Verjährungseinrede auch dann qualifiziert werden, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer ausdrücklich versichert, dass seine sämtlichen Ansprüche trotz bereits eingetretener und zukünftiger Ver- zögerungen bei der Schadensabwicklung gewahrt blieben. Durch eine solche Äusserung versetzt der Versicherer den Versicherungsnehmer in den Glauben, der ihm gemeldete Schadensfall sei gedeckt und der Versicherer werde die entsprechenden Versicherungsleis- tungen erbnngen (Graber, a.a.O., N 30 zu Art. 46 VVG; Honseil, Basler Kommentar, 3. A.,
Seite 15/17 Basel 2006, N 43 f. zu Art. 2 ZGB; Baumann/Dürr/Lieber/Marti/Schnyder, Zürcher Kommen- tar, Zürich 1998, N 393 zu Art. 2 ZGB).
E. 8.2
Gemäss Art. 8 lit. G Abs. 2 AVB leistet die Beklagte eine Vorauszahlung in Höhe von 10 % der mutmasslich geschuldeten Versicherungssumme, höchstens jedoch das vereinbarte Todesfallkapital, sofern der Invaliditätsgrad oder der ästhetische Schaden innert 12 Monaten, vom Unfalltage an gerechnet, noch nicht endgültig feststeht. Die Beklagte bestritt in ihrer mit dem Kläger bzw. dessen Rechtsvertreter geführten Korrespondenz den Eintritt des Invalidi- tätsfalles seitens des Klägers nicht, wandte jedoch ein, es stehe nicht fest, auf welchen Un- fall die Beschwerden des Klägers letztlich zurückzuführen seien. Sie kündigte deshalb in ei- nem Schreiben vom 21. August 2000 an, sich diesbezüglich mit der SUVA als für den frühe- ren Unfall des Klägers vom 24. Juni 1976 zuständige Versicherenn in Verbindung zu setzen und führte offenbar in der Folge Verhandlungen über eine Übernahme des Schadensfalles (KB 6, 7, 10, 11 und 17). Ob die Beklagte unter diesen Umständen zur Leistung einer Teil- zahlung des Invaliditätskapitals gemäss Art. 8 lit. G Abs. 2 AVB verpflichtet gewesen wäre, ist unter den Parteien strittig, kann indessen offen bleiben. Mit der Beklagten ist nämlich fest- zuhalten, dass die Nichtleistung einer möglicherweise geschuldeten Leistung beim Gläubiger kein Vertrauen zu erwecken vermag, wonach der Schuldner die Schuld anerkenne und auf die Einrede der Verjährung verzichte. Dies muss vodiegend umso mehr gelten, als eine Teil- zahlung vom Kläger offenbar nie beantragt und von der Beklagten nie angeboten wurde. Doch selbst wenn der Kläger eine Teilzahlung vedangt und die Beklagte entweder ausdrück- lich oder implizit ablehnend oder ausweichend reagiert hätte, könnte er sich nicht auf enweck- tes Vertrauen berufen. Eine negative oder ausweichende Antwort eines Schuldners auf ein Leistungsbegehren kann vom Gläubiger nicht in guten Treuen als Schuldanerkennung ge- wertet werden (vgl. Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Bern 2003, N 133 zu Art. 2 ZGB, mit Hinweisen). Die Nichtleistung einer Teilzahlung gemäss Art. 8 lit. G Abs. 2 AVB vermag daher nicht die Rechtsmissbräuchlichkeit der Verjährungseinrede seitens der Beklagten zu bewirken. Der Kläger behauptet schliesslich, (Sachbearbeiter der Beklagten) habe gegenüber seinem Rechtsvertreter am 31. Oktober 2001 telefonisch eine solche Zusicherung erteilt, worauf er Verjährungsunterbrechende Massnahmen im guten Glauben auf diese Zusicherung unterlassen habe (Beilage 6, S. 2). Auch diesen Beweis hat der gemäss Art. 8 ZGB beweispflichtige Kläger nicht erbracht. gab nämlich an- lässlich seiner Einvernahme als Zeuge zu Protokoll, er wisse nicht mehr, ob er gegenüber RA Dr. Albrecht Metzger gesagt habe, die Beklagte werde alle versicherten Leistungen, ins- besondere auch das Taggeld, weiter erbnngen (Beilage 13, S. 2 f.). Und selbst wenn RA Dr. Albrecht Metzger die Darstellung des Klägers als Zeuge bestätigen würde (zum entspre- chenden Beweisantrag vgl. Beilage 6, S. 2), wäre damit für den Kläger nichts gewonnen, wären doch die Aussagen des klägerischen Parteivertreters angesichts dessen nicht uner- heblichen Interesses am Prozessausgang im Wesentlichen als blosse Parteibehauptungen F. F.
Seite 16/17 zu würdigen. Ein rechtmissbräuchliches Verhalten der Beklagten ist daher nicht rechtsgenü- gend bewiesen. Daran vermag auch die Tatsache, dass die Beklagte während der Scha- densabwicklung - zumindest bis zur Erhebung der Verjährungseinrede - stets eine einzige Fallnummer venwendete, nichts zu Gunsten des Klägers zu ändern. Aus der Korrespondenz ist nämlich nicht ersichtlich, dass das Invaliditätskapital während dieser Zeit je ein Thema zwischen den Parteien gewesen wäre. Zudem scheint die Beklagte die Schadensnummer vor Erhebung der Verjährungseinrede - mit Ausnahme eines Schreibens vom 23. Juli 1999, in welchem die UVG-Zusatzversicherung beiläufig erwähnt wurde (KB 4) - immer nur mit dem UVG-Basisfall venwendet zu haben und nicht mit dem UVG-Zusatzfall (KB 6,10, 17, 19 und 22; BB 11 und 15). Beim Kläger konnte daher auch hierdurch kein schützenswertes Vertrau- en erweckt werden. Entsprechend stellt die von der Beklagten erhobene Verjährungseinrede auch keinen offenbaren Rechtsmissbräuch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB dar. Die Verjährungseinrede der Beklagten ist mithin zu schützen, womit die Klage abzuweisen ist. Bei diesem Prozessausgang wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig (§§ 38 Abs. 1 und 40 Abs. 1 ZPO). Urteilsspruch
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